
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 0506/2020 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat betreffend 
Gastronomische Sondernutzung zur Fastnacht (Grüne) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1.  Wie hat die erlaubniserteilende Verwaltungsstelle bei der Abmessung der vergebenen  

Fläche RASt06 berücksichtigt? Wurde dabei das Gebot eines flüssigen und sicheren Fuß-
verkehrs niedriger bewertet als die wirtschaftlichen Interessen einzelner GastronomInnen? 

 
und 
 
2.  Wurde vor der Erteilung der Sondernutzung eine Stellungnahme aus Amt 61 eingeholt mit  

konkreten Angaben von einzuhaltenden Mindestbreiten für den Fußverkehr? Falls ja, mit 
welchem Ergebnis? Falls nein, warum nicht?  

 
Gegenüber dem Amt für Wirtschaft und Liegenschaften wurde lediglich, wie auch in den ver-
gangenen Jahren, ein Antrag auf Stellung eines Toilettenwagens seitens der dort ansässigen 
Gastronomie Eisgrub-Bräu (Weißliliengasse 1A, 55116 Mainz) gestellt.  
Eine Erlaubnis auf Erteilung einer Sondernutzungsfläche zum Aufstellen eines Kassenzeltes 
sowie einem zusätzlichen Zelt und Bauzäunen wurde beim Amt 80 nicht beantragt und auch 
nicht erteilt.  Aus dem vorgenannten Grund wurde das Amt 61 nicht um Abgabe einer Stellung-
nahme gebeten.  
 
Das Standes-, Rechts-, und Ordnungsamt ist durch das Amt 80 über den Sachverhalt informiert 
worden und wird in eigener Zuständigkeit die weiteren Verfahrensschritte prüfen. 
 
 
3.  Beabsichtigt die Verwaltung auch in kommenden Jahren den Fußverkehr an dieser Stelle  

derart einzuschränken? Falls ja, warum? Falls nein, welche Mindestbreiten werden zukünf-
tig freigehalten und wie wird den Sicherheitsaspekten von GehwegnutzerInnen (Einsehbar-
keit und Angsträume für Frauen!) zukünftig Rechnung getragen? 

 
Es ist für das kommende Jahr nicht beabsichtigt eine Sondernutzungserlaubnis im Rahmen der 
Fastnachtsmesse in diesem Ausmaß (Kassenzelt, weiteres Zelt etc.) zu erteilen. Der Fußgän-
gerverkehr wird in Zukunft an dieser Stelle nicht mehr derart eingeschränkt. Ein Aufgang zur 
Treppe soll jederzeit möglich sein. 
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